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Allgemeine Auftrags- und Geschäftsbedingungen 
 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
 

1.) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen aus-

schließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für 

alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 

vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung 

gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Auftragge-

bers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit 

widersprochen. 

2.)  Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber 

zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzule-

gen. 

  
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
 

1.) Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Annahme-

erklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der 

schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers. 

2.) Zeichnungen, Abbildungen oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 

wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

 

§ 3 Preise 
 

1.) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Auftragnehmer an die in seinen An-

geboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend 

sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Auftragnehmers genannten 

Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferun-

gen und Leistungen werden gesondert berechnet. 
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§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
 

1.) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 

können, bedürfen der Schriftform. 

2.) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund 

von Ereignissen, die dem Auftragnehmer die Lieferung nicht nur vorübergehend 

wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere 

Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferan-

ten des Auftragnehmers oder deren Unterlieferanten eintreten -, hat der Auftrag-

nehmer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertre-

ten. Sie berechtigen den Auftragnehmer, die Lieferung bzw. Leistung um die 

Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschie-

ben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 

zurückzutreten. 

3.) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Auftraggeber nach 

angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 

Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Auf-

tragnehmer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Auftraggeber hieraus keine 

Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der 

Auftragnehmer nur berufen, wenn er den Auftraggeber unverzüglich benachrich-

tigt. 

4.)  Sofern der Auftragnehmer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und 

Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Auftraggeber An-

spruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2% für jede vollendete Wo-

che des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes 

der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausge-

hende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zu-

mindest grober Fahrlässigkeit des Auftragnehmers. 

5.)  Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, 

es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Auftraggeber nicht von 

Interesse. 
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6.)  Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Auftragnehmers 

setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 

Auftraggebers voraus. 

7.) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt, 

Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahme-

verzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Un-

tergangs auf den Auftraggeber über. 

 

§ 5 Rechte des Auftraggebers wegen Mängel 
 

1.) Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer Mängel unverzüglich, spätestens je-

doch innerhalb einer Woche nach Erhalt der Leistung oder nach Eingang des Lie-

fergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung in-

nerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Auftragnehmer un-

verzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 

2.) Im Falle einer Mitteilung des Auftraggebers, dass die Leistungen einen Mangel 

aufweist, steht diesem ein Anspruch auf Nachbesserung zu. Das Recht vom Ver-

trag zurückzutreten ist ohne vorherigen Nachbesserungsversuch des Auftragneh-

mers ausgeschlossen. 

3.) Falls der Auftraggeber verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm 

bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Auftragnehmer diesem Verlan-

gen entsprechen, wobei ausgetauschte Teile nicht berechnet werden, während 

Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Auftragnehmers zu be-

zahlen sind. 

4.)  Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Auftragge-

ber nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag 

zurücktreten.  

5.) Ansprüche wegen Mängel gegen den Auftragnehmer stehen nur dem unmittelba-

ren Auftraggeber zu und sind nicht abtretbar. 

6.) Ansprüche wegen Mängeln verjähren gegenüber Unternehmern ein Jahr nach 

Lieferung der geschuldeten Leistung. 
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§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 

1.) Im Rahmen des Vertragsverhältnisses vom Auftragnehmer zur Verfügung ge-

stellte Waren, Materialien oder sonstige Gegenstände bleiben bis zur vollständi-

gen Bezahlung des vereinbarten Entgelts im Eigentum des Auftragnehmers.  

2.) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der 

Auftraggeber auf das Eigentum des Auftragnehmers hinweisen und diesen un-

verzüglich benachrichtigen, damit der Auftragnehmer seine Eigentumsrechte 

durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftragnehmer die 

in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen 

Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber. 

3.)  Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers - insbesondere Zahlungsver-

zug - ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vor-

behaltsware herauszuverlangen. 

 
§ 7 Zahlung 
 

1.) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Auftragnehmers 30 

Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. 

2.) Ist der Auftragnehmer zu Teilleistungen berechtigt oder verpflichtet, so ist er be-

rechtigt Teilrechnungen zu stellen. Die Ausführung der weiteren Leistungen kann 

der Auftragnehmer verweigern, wenn Teilrechnungen nicht innerhalb von 30 Ta-

gen nach Rechnungsstellung bezahlt werden. 

3.) Der Auftragnehmer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Auf-

traggebers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und 

wird den Auftraggeber über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind 

bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die 

Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Haupt-

leistung anzurechnen. 

4.) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Auftragnehmer über den Betrag 

verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der 

Scheck eingelöst wird. 
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5.)  Gerät der Auftraggeber in Verzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt, von dem 

betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basis-

zinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger 

anzusetzen, wenn der Auftraggeber eine geringere Belastung nachweist; der 

Nachweis eines höheren Schadens durch den Auftragnehmer ist zulässig. 

6.) Wenn dem Auftragnehmer Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdig-

keit des Auftraggebers in Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst 

oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Auftragnehmer andere Umstände 

bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers in Frage stellen, 

so ist der Auftragnehmer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, 

auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Auftragnehmer ist in diesem Falle 

außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

7.) Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch 

wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berech-

tigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig 

sind. Zur Zurückbehaltung ist der Auftraggeber jedoch auch wegen Gegenansprü-

chen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.  

 

§ 8 Geheimhaltung  
 

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Auf-

tragnehmer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht 

als vertraulich. 

 

§ 9 Haftung 
 

1.) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, ein-

schließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches 

oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

2.)  Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer für jede 

Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprü-

http://beck1-gross.digibib.net/bib/bin/#Y-600-W-RawertBHWFb-Aufl-8-Name-Anmerkungsziffer-Gl-III-A-11-21
http://beck1-gross.digibib.net/bib/bin/#Y-600-W-RawertBHWFb-Aufl-8-Name-Anmerkungsziffer-Gl-III-A-11-24


 
 
 
 
 
 
 

 6 

che auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzan-

sprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht 

verlangt werden, es sei denn, ein vom Auftragnehmer garantiertes Beschaffen-

heitsmerkmal bezweckt gerade, den Auftraggeber gegen solche Schäden abzusi-

chern. 

3.)  Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten 

nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Auftragnehmers ent-

standen sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, 

für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

4.)  Soweit die Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Auf-

tragnehmers. 

 

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 

1.) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwi-

schen Auftragnehmer und Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

2.) Soweit der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts o-

der öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Donaueschingen ausschließli-

cher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mit-

telbar ergebenden Streitigkeiten. 

3.) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung 

im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hier-

von die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 

berührt. 
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